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Auf die schr:iftliche Anfrage Nr:o 3758/J der: Abgeordne~en 
.Freun~ und Kollegen ~om 17. Mai 1989 p betreffend BedeJken der 

. I 

Anrainer gegen die Gradinger-Mülldeponie in ort/Oberös:ter
reichpbeehre ich mich folgendes mitzuteilen~ i 

ad 1: 

! 
Meinem Ressort sind Bedenken der Bevölkerungpvor alle~ des . 

I 
Gemeinderates der Gemeinde Ort im Innkreis p gegen die peponie 
der Fa. Gradinger bekannt. Seitens des Amtes der Oberöster-

I 
reichischen Landesregierung wurde mitgeteilt u daß "nicht mit 
den befürchteten Grundwasserverseuchungen zu rechnen" bei und 
die Deponie in Ort - als bisher einzige ~ in Oberösterreich 
täglich durch ein amtliches Aufsichtsorgan überwacht wird. 

Unter Bedachtnahme auf die durch die B-VG-Novelle 1985\ge
schaffene Verfassungsrechtslage, wonach dem Bund eine ~mfas
sende Kompetenz zur Regelung der Abfallwirtschaft hinsicht
lich gefährlicher Abfälie zukommt, ist für die Beurtei~ung 
der Fr.age q ob dem Bund im Hinblick auf die eingetretene Kom-
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petenzänderung (B-VG-Novelle) sowie mit Rücksicht auf Art. 

VIII dieser Novelle Vollziehungskompetenzen zukommen, wesent

lich, in welchem Umfang die Gradinger Mülldeponie betrieben 

werden darf. 

Da nach Auskunft des Amtes der Oberösterreichischen Landesre

gierung auf der genannten Deponie keine Abfälle gelagert wer-

. den, die als gefährliche Abfälle anzusehen sind, obliegt es 

dem Landesgesetzgeber Regelungen hinsichtlich der Begrenzung 

des Einzugsbereiches und der Eingrenzung der Müllmenge für 

einen politischen Bezirk vorzusehen. 

ad'3: 

Der in Überarbeitung befindliche Entwurf eines Abfallwirt
schaftsgesetzes stützt sich auf die Verfassungsrechtslage, 

die durch die B-VG-Novelle 1988 geschaffen \~rde und seit 

1. Jänner 1988 in Geltung steht. Demnach ist der Bund jeden

falls für die Gesetzgebung und Voll ziehung hinsichtlich ge

fährlicher Abfälle zuständig. Darüberhinaus ist aber der Bund 

auch hinsichtlich anderer Abfälle zur Gesetzgebung und Voll

ziehung zuständig g soweit ein Bedürfnis nach Erlassung ein

heitlicher Vorschriften vorhanden ist. Soweit also ein Bedarf 

nach Erlassung einheitlicher Vorschriften hinsichtlich des 

Hausmülls vorhanden ist g könnte der Bund im Rahmen der Be

darfskompetenz auch Angelegenheiten der Hausmüllentsorgung, 

insbesondere auch die Errichtung und den Betrieb von Haus

mülldeponien regeln. Von der Inanspruchnahme dieser Bedarfs

kompetenz in diesem Bereich wurde im derzeitigen Entwurf 

eines Abfallwirtschaftsgesetzes kein Gebrauch gemacht; es 

wurde damit den von den Ländern vorgebrachten Bedenken und 

Einwänden, daß im Landesbereich bereits eine eingespielte und 

funktionierende Hausmüllentsorgung besteht, Rechnung getra

gen. 
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ad 4: 

Nach Auskunft des Amtes der Oberösterreichischen Landesregie
rung besitzt die Gradinger-Mülldeponie eine wasserrechtliche, 
gewerberechtliche und eine naturschutz rechtliche Bewilligung. 

Grundsätzlich besteht nach den Bestimmungen des Wasser rechts
gesetzes 1959 die Möglichkeit der Erteilung behördlicher Auf

träge nach erteilter Bewilligung. 

Weiters sieht § 79 der GewO 1973 die Möglichkeit zur Vor
schreibung nachträglicher Auflagen vor. 

ad 5: 

Eine generelle Sanierungsverpflichtung ist in dem q im Entwurf 
vorliegenden, Abfallwirtschaftsgesetz geplant~ die Beratungen 

darüber sind jedoch noch nicht abgeschlossen. 
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